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Bewerbungsunterlagen:
Wenn Sie der Aufgabenbereich anspricht, Sie über die im Anfor-
derungsprofil genannten Voraussetzungen verfügen und an einem 
zukunftssicheren Arbeitsplatz mit Gestaltungsmöglichkeiten inte-
ressiert sind, dann bewerben Sie sich. Bitte richten Sie Ihre Bewer-
bung mit aussagekräftigen Unterlagen bis zum 30.04.2024 an das

Amt Eldenburg Lübz
Amt Zentrale Dienste
-Bewerbung SB IT/EDV-
Am Markt 22
19386 Lübz
bzw. per E-Mail unter personal@amt-eldenburg-luebz.de.

Nach dem 30.04.2024 eingehende Bewerbungen werden im Aus-
wahlverfahren nicht berücksichtigt. Nach Abschluss des Stellenbe-
setzungsverfahrens verbleiben die Unterlagen nicht berücksichtig-
ter Bewerbungen bis zum 31.10.2024 im SG Personal und werden 
danach vernichtet. Wenn Sie die Rücksendung Ihrer in Papierform 
eingereichten Bewerbungsunterlagen wünschen, legen Sie bitte 
einen ausreichend frankierten Rückumschlag bei.
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt auf der 
Grundlage des Artikels 6 Absatz 1 b) und e) Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO) - zur Durchführung vorvertraglicher Maß-
nahmen - in Verbindung mit § 10 Abs. 1 Datenschutzgesetz M-V.
Kosten, die im Zusammenhang mit einer Bewerbung bzw. dem 
Vorstellungsgespräch entstehen, werden nicht übernommen.

Die Gemeinde Passow sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
für die Kindertagesstätte „Rasselbande“

eine/n staatlich anerkannte/n Erzieher/in (m/w/d)
bzw. eine Fachkraft im Sinne des § 2 Abs. 7 KiföG M-V.
Die Kindertagesstätte befindet sich in der Ortschaft Passow.

Das bieten wir:
• freundliches engagiertes Team;
• befristete Teilzeitstelle mit einer durchschnittlichen wö-

chentlichen Arbeitszeit von 30+ Stunden;
• Vergütung nach TVöD EG S 8a;
• Jahressonderzahlung;
• 2 Regenerationstage und 30 Tage Urlaub pro Kalenderjahr.

Das erwarten wir:
• einen staatlich anerkannten Abschluss im Sinne des § 2 

Abs. 7 Kindertagesförderungsgesetz M-V;
• Teamfähigkeit, Kreativität, Motivation;
• Freundlichkeit, Belastbarkeit, hohes Maß an Verantwor-

tungsbewusstsein;
• respektvoller Umgang mit Kindern, Eltern, Kollegen und 

Vorgesetzten;
• Freude an der Arbeit mit Kindern;
• Flexibilität bezüglich Arbeitszeiten und Aufgabenwahr-

nehmung.
Ihre aussagekräftige und vollständige Bewerbung (Bewer-
bungsschreiben, Lebenslauf, Ausbildungsnachweise, weitere 
Qualifizierungsnachweise etc.) übersenden Sie bitte bis zum 
16.04.2024 an die

Gemeinde Passow
über das Amt Eldenburg Lübz
Bewerbung Erzieher/in Passow
Am Markt 22
19386 Lübz
bzw. per E-Mail (zusammenhängendes Dokument in 
PDF-Format) unter personal@amt-eldenburg-luebz.de.

Nach dem 16.04.2024 eingehende Bewerbungen werden im 
Auswahlverfahren nicht berücksichtigt. Schwerbehinderte 
oder ihnen gleichgestellte Bewerber werden nach Maßgabe 
des SGB IX bei gleicher Eignung und Befähigung bevorzugt 
berücksichtigt. Sie werden gebeten, bereits im Bewerbungs-
schreiben auf die Behinderung hinzuweisen und eine Kopie 
des Schwerbehindertenausweises beizufügen.
Wir bitten um Verständnis, dass wir keine Bewerbungsun-
terlagen zurückschicken. Zeugnisse, Beurteilungen etc. bitte

Bekanntmachungen

Stellenausschreibungen
Die Stadt Lübz, geschäftsführende Gemeinde des Amtes Eldenburg 
Lübz, sucht zum nächst möglichen Zeitpunkt 

eine/n Sachbearbeiter/in IT/EDV (m/w/d).
Es handelt sich um eine unbefristete Vollzeitstelle. Die Stelle ist 
mit der Entgeltgruppe 10 TVöD-VKA bewertet.
Die Stadt Lübz ist eine mecklenburgische Kleinstadt in der Nähe 
der Landeshauptstadt Schwerin, innerhalb der Metropolregion 
Hamburg. Die Stadt Lübz nimmt die Verwaltungsaufgaben für 
weitere 9 amtsangehörige Gemeinden und insgesamt 12.100 Ein-
wohner wahr.

Aufgabenbereich:
• Koordinierung des Einsatzes der IT-Technik, einschließlich 

Peripheriegeräte, Netzwerk und Telekommunikation;
• Unterstützung und Beratung der Fachämter bei anzuwen-

dender Hard- und Software zur IT-unterstützten Aufgaben-
erfüllung;

• Diagnostik, Fehleranalyse und Protokollierung von Störungen 
sowie Sicherstellung der Bearbeitung auftretender Probleme 
und Anfragen bis hin zur Störungsbehebung;

• Pflege der Zertifikate und Lizenzen der Fachanwendungen, 
einschließlich Wartungsaufgaben;

• Teilnahme bei Projekten im Bereich Digitalisierung;
• Kommunikations-, Abstimmungs- und Austauschprozesse 

mit externen Dienstleistern;
• Teilnahme an Anwendertreffen und Fortbildungsmaßnah-

men;
• Schulung der Fachämter zu Abläufen der IT-Technik und Fa-

chanwendungen;
• Mitwirkung bei der Erarbeitung von Dienstanweisungen und 

Dienstvereinbarungen mit Bezug zur IT-Technik sowie Daten-
sicherheit und zum Datenschutz.

Sie bringen mit:
• Qualifikation und Erfahrungen für die Tätigkeiten als Sys-

temadministrator;
• umfassende Kenntnisse in der Informations- und Kommu-

nikationstechnik, speziell Clienttechnik, Netzwerk, Server, 
Drucktechnik und IP-Telefonie;

• Kenntnisse im Umgang mit Fachanwendungen und Schnitt-
stellen sowie über Datenschutz und Informationssicherheit;

• Kenntnisse zur Ablauforganisation der öffentlichen Verwal-
tung, insbesondere Kommunalverwaltung;

• strukturierte Arbeitsweise und ein hohes Maß an Eigenini-
tiative, kommunikative und soziale Kompetenz sowie Team-
fähigkeit.

Wir bieten:
• tarif- und leistungsgerechte Bezahlung bis EG 10 entsprechend 

der Qualifikationen und persönlichen Voraussetzungen mit 
den üblichen Sozialleistungen des öffentlichen Dienstes;

• 30 Tage Urlaub und verlässliche Zusatzleistungen (Jahresson-
derzahlung, ggfls. Leistungsentgelt, Fahrradleasing, Zusatz-
versorgung zur Alterssicherung);

• flexible Arbeitszeiten und Telearbeit;
• ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet sowie Fort- und Wei-

terbildungsangebote.
Schwerbehinderte oder ihnen gleichgestellte Bewerber/innen 
werden nach Maßgabe des SGB IX bei gleicher Eignung und Befä-
higung bevorzugt berücksichtigt. Sie werden gebeten, bereits im 
Bewerbungsschreiben auf die Behinderung hinzuweisen und eine 
Kopie des Schwerbehindertenausweises bzw. der Anerkennung 
der Gleichstellung beizufügen.



Nr. 04/2024 – 3 – Amt  Eldenburg Lübz

nicht im Original senden. Sie werden entsprechend den daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen vernichtet. Eine schriftliche 
Eingangsbestätigung oder Zwischennachricht erfolgt nicht.
Kosten, die im Zusammenhang mit einer Bewerbung bzw. dem 
Vorstellungsgespräch entstehen, werden nicht übernommen.

Im Lübzer Land e.V. ist zur Verstärkung unseres Teams ab Mitte 
Mai 2024 eine Stelle als

Bibliotheksmitarbeiter*in (m/w/d)
mit 30 Wochenstunden zu besetzen.
Die Stadtbibliothek Lübz ist Teil des 2007 gegründeten Lübzer Land 
e.V. Der Lübzer Land e.V. ist Träger der musealen und kulturellen 
Einrichtungen der Stadt Lübz. Zu den zu betreuenden Objekten 
zählen das Stadtmuseum, der Aussichtsturm, die historische Was-
sermühle, das Planetarium und die Stadt- und Kinderbibliothek.

Zu den Aufgaben gehören im Wesentlichen:
• Medien entleihen und zurückgeben, Gebühren kassieren und 

verbuchen, Verlängerungen und Vorbestellungen bearbeiten;
• Auskünfte über alle Fragen der Bibliotheksnutzung und über 

den Medienbestand erteilen;
• Mitarbeit bei der Durchführung von Veranstaltungen;
• Bibliothekseinführungen sowie themenbezogene Veranstal-

tungen für Kindertagesstätten, Schulen und Hort übernehmen;
• Einarbeitung der Medien;
• Führung und Abrechnung der Gebührenkasse;
• Mitwirkung an der Homepage sowie an den Social Media Ka-

nälen des Vereins.

Voraussetzungen:
• vorzugsweise abgeschlossene Ausbildung als Fachangestellte/r 

für Medien- und Informationsdienste Fachrichtung Bibliothek;
• Berufserfahrung im Arbeitsbereich der Bibliothek wünschenswert;
• sicherer Umgang mit MS-Office Anwendungen;
• sicherer Umgang mit der Software Bibliotheca Plus ist wün-

schenswert;
• gute mündliche und schriftliche Ausdrucksweise;
• freundliches und zuvorkommendes Auftreten;
• Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten, u. a. auch an Wochen-

enden und bei Abendveranstaltungen.

Was der Lübzer Land e.V. bietet:
• Teilzeitbeschäftigung in Anlehnung an den TVöD, unbefristet 

und eine betriebliche Altersvorsorge;
• 30 Tage Urlaub im Jahr; 
• Fortbildungen zur Weiterentwicklungen Ihrer fachlichen und 

methodischen Kompetenzen sowie die gewonnenen Kenntnis-
se bei der eigenen Arbeit aufzugreifen.

Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen (tabellarischer 
Lebenslauf, Zeugniskopien, Darstellung des beruflichen Werde-
gangs) richten Sie bitte bis zum 14.04.2024 per Mail an:
verein@luebzerland.de oder per Post an:

Verein Lübzer Land e.V.
Geschäftsführerin
Frau Stefanie Wittenburg
Am Markt 23
19386 Lübz

Bekanntmachung zur Kommunalwahl am 
09.06.2024

Öffentliche Sitzung des Wahlausschusses
Der Gemeindewahlleiter gibt hiermit bekannt, dass die öffentliche 
Sitzung des Gemeindewahlausschusses für die ehrenamtlichen Bür-
germeister-, Stadt- und Gemeindevertreterwahlen in der Stadt Lübz 
sowie den Gemeinden Gallin-Kuppentin, Gehlsbach, Granzin, Kreien, 
Kritzow, Passow, Ruhner Berge, Siggelkow und Werder am Dienstag, 
dem 9. April 2024, um 18.00 Uhr, im Bürgersaal, Am Markt 23 in 
19386 Lübz stattfindet.

Tagesordnung:
1. Prüfung der eingereichten Wahlvorschläge zur Wahl der Bür-

germeisterin/des Bürgermeisters der o.g. Gemeinden sowie Be-
schlussfassung über ihre Zulassung oder Zurückweisung

2. Prüfung der eingereichten Wahlvorschläge zur Wahl der Stadt- 
und Gemeindevertretung der o.g. Stadt und Gemeinden sowie 
Beschlussfassung über ihre Zulassung oder Zurückweisung

Die Sitzung ist öffentlich. Der Zutritt zur Sitzung ist für jedermann frei.

Lübz, 18.03.2024

Berufung der Mitglieder in den Gemeinde-
wahlausschuss des Amtes Eldenburg Lübz
Gemäß § 10 Abs. 2 Landes- und Kommunalwahlgesetz M-V 
(LKWG M-V) werden hiermit die in den gemeinsamen Gemein-
dewahlausschuss des Amtes Eldenburg Lübz berufenen Mitglie-
der öffentlich bekanntgegeben.
Herr Michael Reinsch ist nach § 10 Abs. 1 LKWG M-V als Ge-
meindewahlleiter gleichzeitig Vorsitzender des Gemeinde-
wahlausschusses. Frau Maureen Tepper ist als stellvertretende 
Gemeindewahlleiterin die Stellvertreterin des Gemeindewahl-
ausschussvorsitzenden.
Weitere Mitglieder (Beisitzer) des Wahlausschusses sind:
1. Annette Focht
2. Ute Frehse
3. Ute Promies
4. Kerstin Rutz
5. Dieter Schwarzenberg
Die Amtszeit des Wahlausschusses endet mit der Bestellung ei-
nes neuen Wahlausschusses.

Lübz, den 25.03.2024

Beschlüsse des Amtsausschusses vom 
26.02.2024
Beschluss-Nr. 18/2023/018 - Beschluss über die Rahmenbedingun-
gen für die Widmung von Orten der Eheschließung außerhalb des 
Amtsgebäudes im Standesamt Eldenburg Lübz
Der Amtsausschuss beschließt die Festlegung von Rahmenbedingun-
gen für die Widmung von Orten der Eheschließung außerhalb des 
Amtsgebäudes im Standesamt Eldenburg Lübz.
Beschluss-Nr. 18/2024/001 - Finanzielle Unterstützung 2024 des 
Arbeitslosenverbandes Deutschland, Ortsverband Lübz und Umge-
bung e. V.
Der Amtsausschuss beschließt, an den Arbeitslosenverband Deutsch-
land, Ortsverband Lübz und Umgebung e. V. für das Haushaltsjahr 
2024 eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 1.000,00 Euro (ein-
tausend) zu zahlen.
Diese Mittel sind zweckgebunden zur Unterstützung des weiteren 
Betriebs der Schuldnerberatungsstelle in Lübz zu verwenden.
Beschluss-Nr. 18/2024/002 - Finanzielle Unterstützung 2024 der 
Diakonie Kloster Dobbertin gGmbH
Der Amtsausschuss beschließt, an die Diakonie Kloster Dobbertin 
gGmbH für das Haushaltsjahr 2024 eine finanzielle Unterstützung 
in Höhe von 500,00 Euro (fünfhundert) zu zahlen.
Diese Mittel sind zweckgebunden zur Unterstützung des weiteren 
Betriebs der Psychologischen Beratungsstelle an den Standorten Lübz 
und Parchim zu verwenden.
Beschluss-Nr. 18/2024/003 - Erteilung des Einvernehmens zum 
Stellenplan 2024 der Stadt Lübz
Der Amtsausschuss erteilt sein Einvernehmen zum Stellenplan der 
Stadt Lübz (Kernverwaltung) für das Haushaltsjahr 2024.

Hinweis:
Die amtlichen Bekanntmachungen erfolgen auf der Internetseite des 
Amtes Eldenburg Lübz.
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der Gartenvögel“ u.a. mehr. Der jetzige NABU-Vorstand hat auf 
seiner festlichen Mitgliederversammlung (30 Jahre) in die Zukunft 
geschaut und festgestellt, dass viele NABU-Mitglieder in regionale 
Aktionen gar nicht mit einbezogen sind. Sei es aus fehlenden In-
formationen oder anderen Gründen. Das wollen wir ändern, denn 
der Naturschutz ist heute wichtiger denn je. Das Artensterben, 
die Zurückdrängung von Arten aus den arteigenen Habitaten, 
wegen dem Wirtschaftswachstum ist an der Tagesordnung. Des-
halb ist es umso wichtiger vor Ort aktiv zu sein. Wir möchten aus 
diesem Grunde kleine aktive Gruppen in unserem flächenmäßig 
riesigen Landkreis entwickeln. Daher laden wir Sie herzlich zu 
einer Kennenlern-Wanderung durch den Stadtwald in Lübz am 
17.04.2024 ab 16:30 Uhr. Dauer ca. 1,5-2 Std.
Keine Kosten,  es sei denn, es möchte jemand für den NABU spenden.
Geführt wird die Wanderung durch Andreas Breuer, derzeit Vor-
standsvorsitzender des NABU RV Parchim. Anmeldung ist nicht 
notwendig, ein Dabeisein wünschenswert. Treffpunkt am Pla-
netarium Lübz.

NABU KV Parchim

Ev.-Luth. Kirchengemeinde 
Gnevsdorf-Karbow
Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten und Veranstal-
tungen:
14.04.2024, 10:30 Uhr Gottesdienst Kirche Ganzlin
28.04.2024, 10:30 Uhr Gottesdienst Kirche Retzow
24.04.2024, 14:00 Uhr Seniorenkreis Pfarrhaus Gnevsdorf
30.04.2024, 14:30 Uhr Seniorenkreis Lokal 103, Ganzlin
Wir brauchen dringend Hilfe bei der Bewirtschaftung unserer 
Friedhöfe in Karbow, Vietlübbe und Wendisch Priborn. Bei Inte-
resse bitte im Pfarramt melden.

R. Wegner
Pastorin

Kontaktdaten:
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Gnevsdof-Karbow, Steinstraße 18, 
19395 Gnevsdorf,
Tel.: 038737 20263, www.kirche-mv.de/gnevsdorf-karbow.de, E-
Mail: gnevsdorf-karbow@elkm.de

Wahlhelferinnen und Wahlhelfer gesucht
Für die anstehende Europa- und Kommunalwahl am 9. Juni 2024 
suchen wir Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, die sich ehrenamt-
lich an der ordnungsgemäßen Durchführung der Wahl beteiligen.

Diese Voraussetzungen bringen Sie mit:
Sie sind mindestens 16 Jahre alt und besitzen die deutsche Staats-
angehörigkeit oder die eines anderes EU-Mitgliedstaates.

Wo können Sie eingesetzt werden?
In jeder Gemeinde des Amtsbereiches wird mindestens ein Wahl-
lokal eröffnet. Es wird versucht, den Einsatzwünschen zu entspre-
chen. Die Anschriften der Wahllokale zu den aktuellen Wahlen 
erhalten Sie bei der Gemeindewahlleitung.

Welche Aufgaben haben Wahlhelfer und wie lange dauert 
diese Tätigkeit im Wahlvorstand?
Die Wahllokale öffnen um 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr. Der Einsatz 
erfolgt für Beisitzer im Wahlvorstand im Schichtdienst. Genaue Ein-
satzzeiten werden durch die Wahlvorsteher mit Ihnen abgestimmt. 
Während der laufenden Stimmenabgabe sorgen Sie gemeinsam für 
die Überprüfung der Personalien, das Aushändigen der Stimmzettel, 
für Ruhe und Ordnung im Wahllokal und für das Führen des Wäh-
lerverzeichnisses. Nach der Schließung der Wahllokale um 18:00 Uhr 
werden die Stimmen ausgezählt. Dies dauert ca. 2 Stunden. Dabei 
beschießen Sie gemeinsam über die Gültigkeit oder Ungültigkeit 
einzelner Stimmen und stellen das Wahlergebnis fest. Durch die 
Gemeindewahlleitung werden Sie durch Schulungen und Informa-
tionsmaterial auf Ihre Aufgabe vorbereitet. Außerdem steht Ihnen 
die Gemeindewahlleitung während der gesamten Wahlhandlung 
telefonisch bei Fragen aller Art zur Verfügung.

Wird der Einsatz bezahlt?
Die Tätigkeit im Wahlvorstand ist ehrenamtlich. Wahlhelferin-
nen und Wahlhelfer erhalten ein Erfrischungsgeld in Höhe von  
40,- Euro, Wahlvorsteherinnen und Wahlvorsteher ein Erfri-
schungsgeld in Höhe von 50,- Euro.

Wie melde ich mich an?
per E-Mail wahl@amt-eldenburg-luebz.de oder
Amt Eldenburg Lübz
Gemeindewahlleitung
Am Markt 22
19386 Lübz
Telefon: 038731 507-120, 038731 507-110

Öffentliche Ausschreibung Immobilien/
Grundstücke im Amtsbereich
Die aktuellen Immobilienangebote der Stadt Lübz und der Gemein-
den des Amtsbereiches finden Sie auf unserer Homepage:
www.amt-eldenburg-luebz.de/immobilien/

Ansprechpartner:
Fachbereich Liegenschaften
Herr Stuhr
Tel.: 038731 507-313
E-Mail: l.stuhr@amt-eldenburg-luebz.de

NABU regional informiert:
Seit über 30 Jahren gibt es, erwachsen aus dem ehemaligen Altkreis 
Lübz, den NABU Regionalverband.
Viele Naturfreunde haben in den zurückliegenden Jahren und 
Jahrzehnten aktiv zur Erhaltung der unmittelbar umgebenen 
Natur ihren persönlichen und ehrenamtlichen Beitrag geleistet. 
Durch vielerlei Ereignisse ist diese Naturschutzarbeit etwas „nach 
hinten“ gerückt. Dennoch beschäftigen sich viele Naturfreunde 
um den Erhalt und der Verbesserung des unmittelbaren Umfel-
des unter Naturschutzbelangen. Nistkästen an geeigneten Stellen 
anbringen, bei Vogelzählungen mitmachen wie z.B. die „Stunde 
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Das Amt Eldenburg Lübz übermittelt nachträglich allen Jubilaren im Monat März 2024 die 
herzlichsten Glückwünsche.

Besondere Grüße gehen an:

Sie haben Ihr Amtsblatt nicht erhalten?
Bitte melden Sie sich in der Linus Wittich Medien KG bei
Frau Brych Tel.: 039931 57938, Fax: 039931 57930
E-Mail: reklamationen@wittich-sietow.de
Gern können Sie sich Ihr Exemplar auch im Rathaus Lübz direkt abholen.

Besondere Grüße zum Ehejubiläum gehen an:

zum 50. Hochzeitstag
Herrn Pankow, Reiner und Frau Pankow, Karin Hilde Ingrid aus Ruhner Berge, OT Suckow

zum 50. Hochzeitstag
Herrn Fischer, Hans-Heinrich Kurt und Frau Fischer, Anneliese Regine aus Lübz

zum 60. Hochzeitstag
Herrn Müller, Hugo und Frau Müller, Hiltraudt aus Lübz

zum 60. Hochzeitstag
Herrn Surau, Heinz Reinhard und Frau Surau, Renate Gisela aus Lübz

Frau Frank, Alvina Lübz zum 96. Geburtstag
Herrn Stohr, Josef Franz Lübz zum 95. Geburtstag
Frau Schubert, Klara Lübz zum 93. Geburtstag
Herrn Philipp, Reinfried Franz Lübz zum 92. Geburtstag
Frau Falk, Traudchen Martha Erna Lübz zum 92. Geburtstag
Frau Guse, Lisa Margarete Erna Lübz zum 90. Geburtstag
Frau Walz, Eva-Marie Frieda Erika Lübz zum 90. Geburtstag
Frau Kuse, Hildegard Frieda Lübz zum 90. Geburtstag
Herrn Harbord, Gustav Heinrich Rudolf Karl Lübz zum 90. Geburtstag
Frau Hentschel, Margot Lübz zum 85. Geburtstag
Herrn Fadin, Viktor Lübz zum 80. Geburtstag
Frau Grimm, Gerda Lübz zum 80. Geburtstag
Frau Barthel, Antje Lübz, OT Bobzin zum 80. Geburtstag
Herrn Jänicke, Hans Wolfgang Paul Passow zum 90. Geburtstag
Frau Schaffer, Ingeburg Mathilde Ruhner Berge, OT Marnitz zum 90. Geburtstag
Herrn Krüger, Gerhard Erwin Gustav Gehlsbach, OT Karbow zum 85. Geburtstag
Frau Georg, Christine Siggelkow zum 85. Geburtstag
Herrn Reinke, Hans-Joachim Passow zum 85. Geburtstag
Frau Kirsch, Ilse Ruhner Berge, OT Marnitz zum 85. Geburtstag
Herrn Dube, Jürgen Günther Rainer Ruhner Berge, OT Marnitz zum 80. Geburtstag
Frau Emrich, Irene Edith Ruhner Berge, OT Poitendorf zum 79. Geburtstag
Herrn Rogmann, Horst Wilhelm Otto Ruhner Berge, OT Suckow zum 75. Geburtstag
Herrn Schmidt, Helmuth Ruhner Berge, OT Leppin zum 75. Geburtstag
Frau Helmcke, Christel Werder zum 75. Geburtstag
Frau Ullerich, Reni Karla Emmi Siggelkow zum 75. Geburtstag
Herrn Gaartz, Ernst-Günther August Adolf Kreien zum 75. Geburtstag
Herrn Pix, Werner Werder, OT Benthen zum 75. Geburtstag
Frau Spotke, Brigitte Erna Martha Ruhner Berge, OT Suckow zum 70. Geburtstag
Herrn Klenk, Bruno Leonhard Gehlsbach, OT Wahlstorf zum 70. Geburtstag
Frau Werk, Ursula Renate Passow zum 70. Geburtstag
Herrn Neske, Reinhard Artur Emil Siggelkow, OT Neuburg zum 70. Geburtstag
Frau Noack, Mariena Alma Elfriede Ruhner Berge, OT Tessenow zum 70. Geburtstag
Herrn Schneider, Ulrich Robert Kreien, OT Hof Kreien zum 70. Geburtstag
Frau Dreschler, Annemarie Mathilde Gallin-Kuppentin, OT Kuppentin zum 70. Geburtstag
Herrn Schwebe, Ernst Friedrich Wilhelm Passow, OT Weisin zum 70. Geburtstag
Frau Erck, Marlis Ingrid Siggelkow, OT Redlin zum 70. Geburtstag
Frau Rohde, Brigitte Siggelkow, OT Groß Pankow zum 70. Geburtstag
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Nichtöffentliche Beschlussfassung:
Beschluss-Nr. 01/2024/008 - Grundstücksveräußerung (abgelehnt)
Beschluss-Nr. 01/2024/009 - Grundstücksveräußerung (zurückgestellt)
Beschluss-Nr. 01/2024/010 - Grundstücksveräußerung (abgelehnt)
Beschluss-Nr. 01/2023/046 - Stundung Gewerbesteuer (zurückgezogen)

Keine Beratung zum Wohngeld
Am 9. April 2024 findet im Amt Eldenburg Lübz keine Sprech-
stunde im Bereich Wohngeld statt. Die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter werden zu aktuellen Themen geschult. Wir bitten um 
Verständnis und Berücksichtigung.

Sitzungstermine
Die nächste öffentliche Sitzung des Ausschusses für Schule, 
Sport, Kultur, Umwelt und allgem. Ordnung findet am Montag, 
dem 22.04.2024, um 18:00 Uhr im Beratungsraum (Rathausanbau), 
Am Markt 22 in 19386 Lübz statt.

Die nächste öffentliche Sitzung des Ausschusses für Gemeinde-
entwicklung, Bau, Wirtschaft und Verkehr findet am Dienstag, 
dem 23.04.2024, um 18:00 Uhr im Beratungsraum (Rathausanbau), 
Am Markt 22 in 19386 Lübz statt.

Die nächste öffentliche Sitzung der Stadtvertretung Lübz findet 
am Mittwoch, dem 08.05.2024, um 19:00 Uhr im Bürgersaal der 
Stadt Lübz, Am Markt 23 in 19386 Lübz statt. Der Bericht der Bür-
germeisterin steht allen Interessierten zur Sitzung der Stadtvertre-
tung Lübz auf der Homepage des Amtes Eldenburg Lübz unter der 
Rubrik Kommunalpolitik_Bürgerinformationssystem_Sitzungen 
zur Verfügung. Im Rathaus hängt er in Auszügen im Foyer unter 
den Bekanntmachungen aus. Der ausführliche Bericht kann zu 
den Sprechzeiten (mit Anmeldung) im Sekretariat, Raum 2A-12 
im Altbau, eingesehen werden.
Die Tagesordnungen werden auf der Homepage des Amtes Elden-
burg Lübz unter der v.g. Rubrik sowie an den Bekanntmachungs-
tafeln der Stadt Lübz veröffentlicht.
Die Einwohner sind herzlich eingeladen.

Der Hauptausschuss führt seine nächste Sitzung am Dienstag, 
dem 30.04.2024, im Beratungsraum (Rathausanbau), Am Markt 
22 in 19386 Lübz durch. Die Sitzung ist nichtöffentlich.

Mehrgenerationenhaus Lübz

Entspannung und Förderung der Gesundheit durch 
die Peter Hess-Klangmassage
An den nachfolgend genannten Terminen besteht im Mehrgenerati-
onenhaus die Gelegenheit, im Rahmen eines Klangbades die sanfte 
und ganzheitlich wirksame Methode der Peter Hess-Klangmassage 
kennenzulernen. Die Klangmassage führt mit den sanften Klängen 
und Schwingungen von Klangschalen meist bereits beim ersten 
Mal in eine tiefe und wohltuende Entspannung. Dadurch wirkt 
sie sehr positiv auf Gesundheit, Kreativität und Schaffenskraft. 
Sie hat sich als äußerst kreative Methode erwiesen, die erfolgreich 
in Pädagogik, Heilkunde, Therapie und Wellness eingesetzt wird.
Folgende Termine werden angeboten:
02.04.2024, 18:30 Uhr
09.04.2024, 18:30 Uhr
16.04.2024, 18:30 Uhr
30.04.2024, 18:30 Uhr
Da die Plätze begrenzt sind, wird um eine Anmeldung im MGH 
unter der Telefonnummer 038731 20766 oder per Mail: mgh-luebz@
jfv-pch.de gebeten (Dauer: ca. 60 Minuten, Preis: 12 €). Bitte 1 De-
cke, 1 Kissen, bequeme Kleidung und warme Socken mitbringen.

Keramikmalen
Am 17.04.2024 besteht ab 13:00 Uhr im Mehrgenerationenhaus die 
Möglichkeit, sich künstlerisch zu betätigen. Gemeinsam mit Herrn 
Schmöhl vom Keramikhof Wietzow können Sie ganz individuell 
ein Keramikstück nach Ihrer Wahl kreativ gestalten
Eine Anmeldung im MGH unter der Telefonnummer 038731 20766 
ist erforderlich und die Kosten variieren je nach Rohling.

Bekanntmachungen

Beschlüsse der Sitzung des Hauptausschusses 
vom 20.02.2024
Nichtöffentliche Beschlussfassung:

Beschluss-Nr. 01/2024/007 - Auftragsvergabe Verkehrsanlagen 
B-Plan Nr. 26 Gewerbegebiet an der B 191 LPH 1 u. 2

Beschlüsse der Stadtvertretersitzung Lübz 
vom 28.02.2024
Öffentliche Beschlussfassung:
Beschluss-Nr. 01/2024/005-01 - Haushaltssatzung und Haus-
haltsplan der Stadt Lübz für das Haushaltsjahr 2024
Die Stadtvertretung beschließt den vorgelegten Entwurf der Haus-
haltssatzung 2024 mit dem Haushaltsplan und dem Vorbericht gemäß 
Anlage in geänderter Form.
Beschluss-Nr. 01/2024/001 - Entlassung des stellv. Ortswehr-
führers Gischow aus dem Ehrenbeamtenverhältnis
Die Stadtvertretung stimmt dem Antrag von Herrn Oliver Schmidt 
auf seine Entlassung aus dem Ehrenbeamtenverhältnis als stellver-
tretender Wehrführer der Ortsfeuerwehr Gischow mit sofortiger 
Wirkung zu.
Beschluss-Nr. 01/2024/002 - Vertrag über eine Zuwendung 
nach § 6 EEG 2023 - REpulse Werder Lübz WEA 3 GmbH & 
Co. KG (Neuanlage WEA 3)
Die Stadtvertretung beschließt den Abschluss des vorliegenden Ver-
trages mit der REpulse Werder Lübz WEA 3 GmbH & Co. KG über 
eine finanzielle Beteiligung der Gemeinde an dem Ertrag der von der 
REpulse Werder Lübz WEA 3 GmbH & Co. KG betriebenen Wind-
kraftanlage im Windpark Werder Lübz nach § 6 Abs.1, Nr. 1 EEG 2023.
Beschluss-Nr. 01/2024/003 - Vertrag über eine Zuwendung 
nach § 6 EEG 2023 - REpulse Werder Lübz WEA 5 GmbH & 
Co. KG (Neuanlage WEA 5)
Die Stadtvertretung beschließt den Abschluss des vorliegenden Ver-
trages mit der REpulse Werder Lübz WEA 5 GmbH & Co. KG über 
eine finanzielle Beteiligung der Gemeinde an dem Ertrag der von 
der REpulse Werder Lübz WEA 5 GmbH & Co. KG betriebenen 
Windkraftanlage im Windpark Werder Lübz nach § 6 Abs.1, Nr. 1 
EEG 2023.
Beschluss-Nr. 01/2024/004 - Vertrag über eine Zuwendung 
nach § 6 EEG 2023 - Werder Wind & Wärme GmbH (Neuan-
lagen WEA 1, 2, 4, 6, 7)
Die Stadtvertretung beschließt den Abschluss des vorliegenden Ver-
trages mit der Werder Wind & Wärme GmbH über eine finanzielle 
Beteiligung der Gemeinde an dem Ertrag der von der Werder Wind 
& Wärme GmbH betriebenen 5 Windkraftanlagen im Windpark 
Werder Lübz nach § 6 Abs.1, Nr. 1 EEG 2023.
Beschluss-Nr. 01/2024/006 - Tempo-30-Zone Lübz OT Ruthen, 
Zum Weinberg
Die Stadtvertretung beschließt, bei der zuständigen Straßenverkehrs-
behörde des Landkreises Ludwigslust-Parchim einen Antrag auf 
Anordnung einer Tempo-30-Zone für den Bereich Zum Weinberg 
in Lübz, OT Ruthen zu stellen.
Beschluss-Nr. 01/2024/011 - Bestätigung der Wahl des stell-
vertretenden Ortswehrführers der Ortsfeuerwehr Gischow
Auf Grundlage des Gesetzes über den Brandschutz und die Tech-
nischen Hilfeleistungen durch die Feuerwehren in Mecklenburg-
Vorpommern (BrSchG M-V § 12 Abs. 1) in der Fassung vom  
15. Dezember 2015 erteilt die Stadtvertretung die Zustimmung zu der 
am 10. Februar 2024 auf der Mitgliederversammlung der Ortsfeuer-
wehr Gischow erfolgten Wahl von Nick Wolff zum stellvertretenden 
Ortswehrführer. Der Gewählte ist gemäß § 12 Abs. 1 BrSchG M-V 
zum Ehrenbeamten zu ernennen.
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Sitzungstermin
Die nächste öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung findet 
am Dienstag, dem 09.04.2024 statt. Die Tagesordnung wird an 
den Bekanntmachungstafeln veröffentlicht.

Bekanntmachungen

Beschlüsse der Gemeindevertretersitzung 
Gehlsbach vom 21.02.2024
Nichtöffentliche Beschlussfassung:

BVL 23/2024/001 - Abschluss eines Nutzungsvertrages für Flä-
chen im „Solarpark Karbow Nord-West“
BVL 23/2024/002 - Abschluss eines Nutzungsvertrages für Flä-
chen im „Solarpark Darß“
BVL 23/2024/003 - Abschluss eines Nutzungsvertrages für Flä-
chen im „Solarpark Wahlstorf- Süd“

Sitzungstermin
Die nächste öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung findet 
am Mittwoch, dem 24. April 2024 statt. Die Tagesordnung wird 
an den Bekanntmachungstafeln veröffentlicht.

Bekanntmachungen

Beschlüsse der Gemeindevertretersitzung 
Granzin vom 22.02.2024
Öffentliche Beschlussfassung:

Beschluss-Nr. 05/2024/001 - Annahme von Spenden
Die Gemeindevertretung beschließt, Spenden, Sponsorengelder 
bzw. Schenkungen für die Gemeinde anzunehmen. Die Namen 
der Spender, die Spendensummen und der -zweck können im Amt 
Eldenburg Lübz, Zi. 2-07 Neubau eingesehen werden.

Beschluss-Nr. 05/2024/002 - Vertrag über eine Zuwendung nach 
§ 6 EEG 2023 - REpulse Werder Lübz WEA 3 GmbH & Co. KG 
(Bestandsanlage WEA 3)
Die Gemeindevertretung beschließt den Abschluss des vorliegenden 
Vertrages mit der REpulse Werder WEA 3 GmbH & Co. KG über 
eine finanzielle Beteiligung der Gemeinde an dem Ertrag der von der 
REpulse Werder WEA 3 GmbH & Co. KG betriebenen Windkraft-
anlage im Windpark Werder Lübz nach § 6 Abs. 1, Nr. 1 EEG 2023.

Beschluss-Nr. 05/2024/003 - Vertrag über eine Zuwendung nach 
§ 6 EEG 2023 - REpulse Werder Lübz WEA 5 GmbH & Co. KG 
(Bestandsanlage WEA 5)
Die Gemeindevertretung beschließt den Abschluss des vorliegen-
den Vertrages mit der REpulse Werder WEA 5 GmbH & Co. KG 
über eine finanzielle Beteiligung der Gemeinde an dem Ertrag der 
von der REpulse Werder WEA 5 GmbH & Co. KG betriebenen 
Windkraftanlage im Windpark Werder Lübz nach § 6 Abs. 1, Nr. 
1 EEG 2023.

Vortragsreihe Geschichte der Stadt Lübz in 
Wort und Bild „Lübzer Wassermühle“
Ein neuer Vortrag in der Reihe „Geschichte der Stadt Lübz in Wort 
und Bild“, organisiert vom Verein Lübzer Land e.V. findet am 12. Ap-
ril 2024,17:00 Uhr im Bürgersaal der Stadt Lübz, Am Markt 23 statt. 
Das heutige Gebäude der Sparkasse in Lübz weckt immer wieder die 
Aufmerksamkeit der Gäste unserer Stadt. Einige Lübzer haben bereits 
die Möglichkeit genutzt, während der Tage der „Industriekultur am 
Wasser“ hinter der Glasscheibe im Serviceraum der Sparkasse mehr 
zu den Produktionsabläufen in der Mühle zu erfahren.
In seinem Vortrag wird der gebürtige Lübzer Dieter Garling seine 
Forschungsergebnisse zur Geschichte und Entwicklung der Lübzer 
Wassermühle vorstellen. Interessierte Zuhörer werden durch den Vor-
trag viel Neues über die Lübzer Müller erfahren. Eintritt 5,00 €. Wir 
bitten um Voranmeldung in der Stadtinformation unter 038731 471839.

Kriegsende in Lübz - Was geschah am 3. Mai 1945?
Die Tage des 2. und 3. Mai 1945 bedeuteten für die Lübzer Bevölkerung 
durch Zwangsarbeiter, KZ-Häftlinge, Flüchtlinge und Soldaten einen 
tiefen Einschnitt in ihrem Leben. Während die einen ihre Befreiung 
und das Kriegsende feierten, erlebten die anderen den Beginn der 
Besatzung mit teilweise traumatischen Erlebnissen. Sechs Erlebnis-
berichte und ein Dokumentarfilm der US-Armee beleuchten die Viel-
schichtigkeit des Geschehens. Wir wollen an das Kriegsende erinnern 
und mit Hilfe der Erinnerungen versuchen, die Geschichte dieser 
Tage zu rekonstruieren. Alle Interessierten sind herzlich zu der am  
3. Mai 2024, um 18:00 Uhr im Eldenburg-Gymnasium Lübz stattfin-
denden Veranstaltung eingeladen. Vielleicht können wir unser Mosaik 
auch noch durch die Familienerinnerungen der Zuhörer ergänzen. 
In Zusammenarbeit mit dem Lübzer Land e.V., vertreten durch Ilona 
Paschke und Stefanie Wittenburg, der ehemaligen Bürgermeisterin 
Gudrun Stein und dem Forscher zur Lübzer Geschichte Dr. Dieter 
Garling unter Moderation von Gerd Vorhauer, Geschichtslehrer am 
Eldenburg-Gymnasium Lübz, sollen Zeitzeugenberichte gelesen und 
rekonstruiert werden. Eine kleine Ausstellung des Stadtmuseums wird 
den Abend bereichern. Um Anmeldung beim Lübzer Land e.V. wird 
gebeten unter 038731 471839 oder info@luebzerland.de

Lübzer Land e.V.

Kranzniederlegung zum „Tag der Befreiung 
vom Nationalsozialismus und der  
Beendigung des zweiten Weltkrieges“
Am 8. Mai 2024 findet anlässlich des „Tages der Befreiung vom National-
sozialismus und der Beendigung des zweiten Weltkrieges“ um 17:00 Uhr 
eine Kranzniederlegung auf dem Lübzer Friedhof, Kreiener Str. 65 statt. 
Interessierte sind herzlich eingeladen, an diesem Tag gemeinsam in-
nezuhalten und der Opfer von Gewalt und Krieg zu gedenken.

A. Becker
Bürgermeisterin

Bekanntmachungen

Beschlüsse der Gemeindevertretersitzung 
Gallin-Kuppentin vom 13.03.2024
Öffentliche Beschlussfassung:

Beschluss-Nr. 03/2024/001 - Annahme von Spenden
Die Gemeindevertretung beschließt, Spenden, Sponsorengelder 
bzw. Schenkungen für die Gemeinde anzunehmen. Die Namen 
der Spender, die Spendensummen und der -zweck können im Amt 
Eldenburg Lübz, Zi. 2-07 Neubau eingesehen werden.

Nichtöffentliche Beschlussfassung:
Beschluss-Nr. 03/2024/002 - Auftragsvergabe Planungsleistungen 
Spurbahn Kuppentin nach Kuppentin Ausbau - Leistungsphase 1-2
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Was bewegt aber Leute, Schlachtabfälle und Eingeweide eines 
Hausschweins „sauber“ verpackt in Müllsäcken im Straßengra-
ben zu entsorgen?
Die Verursacher haben sicher nicht daran gedacht, wie unschön 
es ist, solche Säcke nach längerer Liegezeit öffnen und entsorgen 
zu müssen.
Dieses Verhalten spricht für eine Respektlosigkeit gegenüber der 
Arbeit der Gemeindearbeiter, die sprachlos macht.
Ich bitte alle Einwohnerinnen und Einwohner, die Augen offen 
zu halten. Bitte geben Sie bei der Beobachtung solcher „Taten“ 
Hinweise an die Gemeinde oder das Ordnungsamt, damit so etwas 
nicht ungeahndet bleibt!

K. Wegener
Bürgermeisterin

Buntes Eiertreiben am 02.03.2024
Der Verein Gemeindeleben2023 e.V. bedankt sich bei allen Teil-
nehmern, Groß und Klein für den wunderbaren Nachmittag. Wir 
haben großartige, bunte Ostereier beklebt, bemalt und mit nach 
Hause genommen. Der selbst gemachte Eierlikör war sehr lecker 
und auch ein Fläschchen für Ostern hat den Weg nach Hause ge-
funden. Der mitgebrachte Kuchen unserer Backfeen wurde bis 
zum letzten Stück aufgegessen. Herzlichen Dank für eure Mühe.
Wir freuen uns schon jetzt auf die nächste Veranstaltung und 
hoffen auf eine rege Beteiligung. Bis dahin alles Gute.

Beschluss-Nr. 05/2024/004 - Vertrag über eine Zuwendung nach 
§ 6 EEG 2023 - Werder Wind & Wärme GmbH (Neuanlagen WEA 
1, 2, 4, 6, 7)
Die Gemeindevertretung beschließt den Abschluss des vorliegen-
den Vertrages mit der Werder Wind & Wärme GmbH über eine 
finanzielle Beteiligung der Gemeinde an dem Ertrag der von der 
Werder Wind & Wärme GmbH betriebenen 5 Windkraftanlagen 
im Windpark Werder Lübz nach § 6 Abs. 1, Nr. 1 EEG 2023.

Beschluss-Nr. 05/2024/005 - Kostenteilungsvereinbarung mit 
dem WAZV und dem Landkreis LUP für den Ausbau der Orts-
durchfahrt Greven
Die Gemeindevertretung beschließt, die Kostenteilungsverein-
barung (KTV) mit dem WAZV und dem Landkreis LUP für den 
Ausbau der Ortsdurchfahrt Greven zu unterzeichnen.

Beschluss-Nr. 05/2024/006 - Instandsetzungsmaßnahme Wohn-
block, Am Neubau 9, Greven
Die Gemeindevertretung genehmigt entsprechend Verwalter-
vertrag die Umsetzung der Instandsetzungsmaßnahme für den 
Austausch der beanstandeten vier Öltanks des Wohnblocks „Am 
Neubau 9“ durch den Wohnungsverwalter.
Der Wohnungsverwalter wird aufgefordert, alle weiteren in den 
Protokollen aufgeführten Mängel von der zu beauftragenden Fach-
firma mit abstellen zu lassen.

Informationen aus der Gemeinde
Der Sozialausschuss hat auf der letzten Sitzung die Termine für 
die Veranstaltungen im Jahr 2024 abgestimmt:
• 20.07.2024 - Sommergrillen
• 21.09.2024 - Kartoffelpufferstand beim Hoffest Greven
• 26.10.2024 - Kürbisschnitzen mit anschließendem Later-

nenumzug
• 06.12.2024 - Nikolausausfahrt mit anschließendem Glüh-

weinumtrunk
• 14.12.2024 - Weihnachtsfeier
Die Einladungen werden (wie gewohnt) in den Schaukästen be-
kannt gemacht und per Postwurf an alle Haushalte verteilt.

Aus dem Arbeitsalltag der Gemeindearbeiter

Die wöchentliche „Mülltour“ gehört sicher nicht zu den beliebtesten 
Arbeiten eines Gemeindearbeiters. Dass es Mitbürger gibt, die ih-
ren Müll einfach in die Straßengräben werfen, ist leider alltäglich. 
Man sollte zwar annehmen, dass heutzutage ein anderes Umwelt-
bewusstsein vorherrscht, dem ist aber leider nicht so.
Die aufgefundenen Müllmengen werden nicht kleiner und verur-
sachen Aufwand und Kosten für die Gemeinde.
Besonders widerlich sind aber Funde wie diese.
Hausschlachtungen sind bekanntermaßen wieder im Trend.

 Fotos: Gem. Granzin
Text/Fotos: Gemeindele-
ben2023 e.V.
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Bekanntmachungen

Beschlüsse der Gemeindevertretersitzung 
Kreien vom 29.02.2024
Öffentliche Beschlussfassung:

Beschluss-Nr. 08/2024/001 - Haushaltssatzung und Haus-
haltsplan der Gemeinde Kreien für die Haushaltsjahre 2024/2025
Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung 
2024/2025 mit allen Anlagen des Haushaltsplans.

Nichtöffentliche Beschlussfassung:
Beschluss-Nr. 08/2024/002 - Gestattungsvertrag „Solarpark 
Marnitz 1 und Solarpark Marnitz 2“ zur Verlegung und zum 
Betrieb eines Stromkabels

Bekanntmachungen

Beschlüsse der Gemeindevertretersitzung 
Kritzow vom 29.02.2024
Öffentliche Beschlussfassung:

Beschluss-Nr. 09/2024/001 - Haushaltssatzung und Haus-
haltsplan der Gemeinde Kritzow für die Haushaltsjahr 
2024/2025
Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung 
2024/2025 mit allen Anlagen des Haushaltsplans.

Beschluss-Nr. 09/2024/002 - 13. Fortschreibung des Haus-
haltssicherungskonzeptes für das Haushaltsjahr 2024
Die Gemeindevertretung beschließt die 13. Fortschreibung des 
Haushaltssicherungskonzeptes der Gemeinde Kritzow für das 
Haushaltsjahr 2024.

Beschluss-Nr. 09/2024/003 - Bestätigung der Eilentscheidung 
- Baumpflegemaßnahmen
Die Gemeindevertretung bestätigt die am 06.12.2023 getroffene 
Eilentscheidung des Bürgermeisters zur Vergabe der Ausfüh-
rung von baumpflegerischen Maßnahmen an die Firma Garten-
gestaltung M. Krull zum Bruttoangebotspreis von 4.974,20 €.

Beschlüsse der Gemeindevertretersitzung 
Kritzow vom 21.03.2024
Nichtöffentliche Beschlussfassung:

Beschluss-Nr. 09/2024/004 - Auftragsvergabe zum Bauvor-
haben „Umnutzung Werkstatt Feuerwehrgebäude in 19386 
Schlemmin“; Gewerk: Ausbauarbeiten
Beschluss-Nr. 09/2024/005 - Auftragsvergabe zum Bauvor-
haben „Umnutzung Werkstatt Feuerwehrgebäude in 19386 
Schlemmin“; Gewerk: Elektroinstallation
Beschluss-Nr. 09/2024/007 - Auftragsvergabe zum Bauvor-
haben „Umnutzung Werkstatt Feuerwehrgebäude in 19386 
Schlemmin“; Gewerk: Heizungs- und Sanitärinstallation

Früh übt sich, wer Feuerwehrmann /- frau 
werden möchte …
Die Kinder- und Jugendfeuerwehr Granzin-Werder hat am Sonntag, 
dem 03.03.2024, bei gutem Wetter geübt, ein Feuer zu löschen. Mit 
Blaulicht und Martinshorn ging es zum Einsatz. Vor Ort wurden 
Aufgaben verteilt, die Wasserversorgung aufgebaut, Schläuche ver-
legt und das Feuer aus drei Rohren gelöscht. Im Anschluss musste 
das Feuerwehrauto wieder mit Wasser befüllt werden, was sie unter 
Anleitung prima umgesetzt haben. Die Kinder und Jugendlichen 
hatten viel Spaß und konnten ihr theoretisches Wissen in die Praxis 
umsetzen. Wir bedanken uns bei den Kameraden der Feuerwehr 
Granzin für die tatkräftige Unterstützung und dass sie ihr Wissen 
mit uns geteilt haben.

Text/Fotos: Kinder- und Jugendfeuerwehr Granzin-Werder
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Sitzungstermin
Die nächste öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung findet 
am Dienstag, dem 9. April 2024 statt. Die Tagesordnung wird 
an den Bekanntmachungstafeln veröffentlicht.

Informationen aus der Gemeinde
Wie nicht nur die Autofahrer gemerkt haben, kommt es in der 
Ortlage Welzin derzeit zu Verkehrseinschränkungen. Bis Mitte 
Mai wird hier in einem ersten Bauabschnitt die Regenentwässe-
rung erneuert. Diese Baumaßnahme war schon lange überfällig. 
Deshalb wurden die Landesmittel seit 4 Jahren angespart, die die 
Gemeinde jährlich als Ersatz für den Wegfall der Straßenausbau-
beiträge erhält, um diesen ersten Bauabschnitt zu finanzieren. 
Wann dieses Vorhaben entlang der Passower Straße fortgeführt 
werden kann, hängt von der Finanzkraft unserer Gemeinde in 
den kommenden Jahren ab.

Die ersten warmen Frühlingstage haben viele Einwohner für 
einen Frühjahrsputz in ihren Gärten und rund ums Haus ge-
nutzt. Auch auf einigen Gemeindeflächen und im Gemeinde-
zentrum waren schon viele Freiwillige am Putzen. Die ersten 
Schlaglöcher wurden wieder verfüllt, nachdem in den ersten 
Monaten ein umfangreicher Heckenschnitt auf dem Dienstplan 
der Gemeindearbeiter stand. Einwohner, die für den eigenen 
Gebrauch noch Schreddergut benötigen, wenden sich bitte an 
den Gemeindearbeiter (Mo. - Do.). Bitte vergessen Sie nicht, 
dass gemäß der Straßenreinigungssatzung unserer Gemeinde 
die Reinigungspflicht der Grundstückseigentümer auch die 
Fahrbahnrinnen und Bordsteinkanten einschließt. Unverständ-
lich bleibt es nach wie vor, wenn einzelne Personen unbedacht 
öffentliche Plätze verschandeln wie jüngst ein paar Jugendli-
che, die sich auf der Tischtennisplatte am See ein Feuerchen 
machten.

Einladung zum Benziner Mal- und Früh-
lingsfest

Unsere Kirche in Benzin wurde 
bereits im Jahr 1592 erbaut und 
in ihr befindet sich ein wunder-
voller Altar-Tisch mit einem ge-
schnitzten Altaraufsatz, dessen 
Hauptteil aus dem Jahr 1500 
stammen soll. Leider hat der 
Zahn der Zeit heftig am Altar 
genagt, sodass es umfangreiche 
konservierende Maßnahmen 
braucht, um den Altar auch für 
die Zukunft zu erhalten. Wir, 
die Feuerwehr der Gemeinde 
Kritzow, die Ortsgruppe der 
LandFrauen Benzin und die 
Wählergemeinschaft Benzin, 

möchten helfen, den Eigenanteil zur Restaurierung des Altars 
zu erbringen. Deshalb laden wir alle Interessierten zu einem 
Spendenfest zu Gunsten der Not-Restauration des Altars der 
Benziner Kirche ein. Am 4. Mai 2024 feiern wir ab 15:00 Uhr 
unser Benziner Mai und Frühlingsfest mit Flohmarkt, Hüpf-
burg, Outdoorspielen, Aktionen der Feuerwehr, Kuchenbasar 
und vielem mehr.
Ein Großteil der Erlöse werden wir zum Erhalt des Altars spen-
den, um unser Ziel, 1.000 € zum Erhalt des Kirchaltars 
auch zu erreichen.
Wir würden uns freuen, wenn uns viele Besucher und Gäste 
am 4.Mai 2024 bei unserem Fest besuchen und unsere Aktion 
auch aktiv unterstützen.

G. Göwe
Im Namen der Initiatoren

Bekanntmachungen

Beschlüsse der Gemeindevertretersitzung 
Passow vom 27.02.2024
Öffentliche Beschlussfassung:

Beschluss-Nr. 12/2024/001 - Vertrag über eine Zuwendung 
nach § 6 EEG 2023 - REpulse Werder Lübz WEA 5 GmbH & 
Co. KG (Bestandsanlage WEA 5)
Die Gemeindevertretung beschließt den Abschluss des vorlie-
genden Vertrages mit der REpulse Werder WEA 5 GmbH & 
Co. KG über eine finanzielle Beteiligung der Gemeinde an dem 
Ertrag der von der REpulse Werder WEA 5 GmbH & Co. KG 
betriebenen Windkraftanlage im Windpark Werder Lübz nach 
§ 6 Abs. 1, Nr. 1 EEG 2023.

Beschluss-Nr. 12/2024/002 - Vertrag über eine Zuwendung 
nach § 6 EEG 2023 - Werder Wind & Wärme GmbH (Neuan-
lagen WEA 1, 2, 4, 6, 7)
Die Gemeindevertretung beschließt den Abschluss des vorlie-
genden Vertrages mit der Werder Wind & Wärme GmbH über 
eine finanzielle Beteiligung der Gemeinde an dem Ertrag der 
von der Werder Wind & Wärme GmbH betriebenen 5 Wind-
kraftanlagen im Windpark Werder Lübz nach § 6 Abs. 1, Nr. 
1 EEG 2023.

 Foto: G. Göwe
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Bekanntmachungen

Jagdgenossenschaft Tessenow
Einladung zur Versammlung der Jagdgenossen als Eigentümer von 
Grundflächen des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes Tessenow der Ge-
markungen Poltnitz, Poitendorf und teilweise Tessenow der Gemeinde 
Ruhner Berge sowie deren schriftlich bevollmächtigten Vertreter
Termin: Freitag, den 26. April 2024, 19:00 Uhr
Ort: Schützenhaus SV Poltnitz in 19376 Ruhner Berge,  

OT Dorf Poltnitz

Tagesordnung:
1. Begrüßung, Anwesenheitsfeststellung der Jagdgenossen mit 

den vertretenen Grundflächen und Kontrolle der Vertretungs-
vollmachten sowie Erfassung der Eigentumswechsel, nachge-
wiesen durch aktuelle Grundbuchauszüge des Erwerbers

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
3. Wahl des Protokollführers sowie Versammlungsleiters
4. Beschluss der Tagesordnung
5. Jahresbericht der letzten Geschäftsjahre
6. besondere Beschlussfassungen der Versammlung:

6.1 Bestätigung von Haushalts- und Verteilungsplan 2024/25 
und 2025/26 sowie der Verwendung der Rücklagen

7. Kassen- und Bankbericht der letzten beiden Geschäftsjahre
8. Bericht über die Rechnungsprüfung der letzten beiden Ge-

schäftsjahre
9. Entlastungserteilung des Vorstandes
10. Vorschläge für den neuen Vorstand und Wahl des neuen Vor-

standes einzeln in der jeweiligen Funktion
11. Sonstiges/Schlusswort
Bitte rechtzeitig vor der Jagdgenossenschaftsversammlung evtl. 
Rückfragen stellen, Einsichtnahme in Unterlagen nehmen sowie 
Vorschläge bzw. Anträge an die Jagdgenossenschaft einreichen 
oder zu Protokoll geben, möglich unter der Tel.-Nr.: 038729 20658 
(mit Anrufbeantworter) oder per E-Mail: jagdgenossenschaft.
tessenow@t-online.de oder unter der Handy-Nr.: 0174 3218390.

Der Vorstand

Bekanntmachungen

Beschlüsse der Gemeindevertretersitzung 
Werder vom 05.03.2024
Öffentliche Beschlussfassung:

Beschluss-Nr. 17/2024/001 - Vertrag über eine Zuwendung nach 
§ 6 EEG 2023 - REpulse Werder Lübz WEA 3 GmbH & Co. KG 
(Bestandsanlage WEA 3)
Die Gemeindevertretung beschließt den Abschluss des vorliegenden 
Vertrages mit der REpulse Werder WEA 3 GmbH & Co. KG über 
eine finanzielle Beteiligung der Gemeinde an dem Ertrag der von der 
REpulse Werder WEA 3 GmbH & Co. KG betriebenen Windkraft-
anlage im Windpark Werder Lübz nach § 6 Abs. 1, Nr. 1 EEG 2023.

Beschluss-Nr. 17/2024/002 - Vertrag über eine Zuwendung nach 
§ 6 EEG 2023 - REpulse Werder Lübz WEA 5 GmbH & Co. KG 
(Bestandsanlage WEA 5)
Die Gemeindevertretung beschließt den Abschluss des vorliegenden 
Vertrages mit der REpulse Werder WEA 5 GmbH & Co. KG über 
eine finanzielle Beteiligung der Gemeinde an dem Ertrag der von der 
REpulse Werder WEA 5 GmbH & Co. KG betriebenen Windkraft-
anlage im Windpark Werder Lübz nach § 6 Abs. 1, Nr. 1 EEG 2023.

Wer sich fragt, was direkt im Ortskern von Passow geplant ist, 
wird in den nächsten Wochen beobachten können, wie hier 
ein neues Zuhause für unsere historische Feuerwehrspritze 
entsteht. Viele Passower haben sich hier schon ehrenamtlich 
engagiert, sei es durch Geldspenden oder bei der Planung und 
Ausführung der erforderlichen Bauarbeiten. Die Gemeinde 
unterstützt das Projekt des Kulturkreises Gemeinde Passow 
e.V. durch die Bereitstellung von Technik. Wer noch einen ori-
ginellen Gegenstand mit Bezug zur Feuerwehr für das kleine 
Technikmuseum auf dem Dachboden findet, kann uns dies 
gern zur Verfügung stellen. Anlässlich unserer 700-Jahrfeier 
im Juni soll dann auch die Einweihung sein.

Hier noch einige Hinweise zur Vorbereitung auf das dreitä-
gige Fest am letzten Juniwochenende. Wir hoffen, dass sich 
wieder viele Einwohner mit originell geschmückten Fahrzeu-
gen am Festumzug beteiligen. Anmeldungen nimmt Sebastian 
Schemmert, unser Wehrführer entgegen. Beim Bäcker, in der 
Tierarztpraxis, aber auch in der Autowerkstatt von Familie 
Milbrat sind Spendengläser aufgestellt, die noch gefüllt werden 
können. Für eine geplante Versteigerung können noch Sach-
spenden oder Gutscheine bei Frau Diana Kolzer (Welzin), Frau 
Elisabeth Gladasch (Passow)oder direkt im Gemeindezentrum 
abgegeben werden.
Kräftig gefeiert wurde aber auch jetzt schon. Der Kulturverein 
organisierte die Frauentagsfeier zum 8. März, die Freiwillige 
Feuerwehr Passow schürte traditionsgemäß das Osterfeuer 
und unsere Kitakinder überraschten Hans Jänike zum 90. Ge-
burtstag mit einem kleinen Ständchen. Für ihn selber war die 
Tatsache, dass er auf den Tag genau schon 76 Jahre mit Leib 
und Seele bei der Feuerwehr aktiv ist, mehr als das eigentliche 
Jubiläum.

Text/Fotos: B. Schrul
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Beschluss-Nr. 17/2024/003 - Vertrag über eine Zuwendung nach 
§ 6 EEG 2023 - Werder Wind & Wärme GmbH (Neuanlagen WEA 
1, 2, 4, 6, 7)
Die Gemeindevertretung beschließt den Abschluss des vorliegen-
den Vertrages mit der Werder Wind & Wärme GmbH über eine 
finanzielle Beteiligung der Gemeinde an dem Ertrag der von der 
Werder Wind & Wärme GmbH betriebenen 5 Windkraftanlagen 
im Windpark Werder Lübz nach § 6 Abs. 1, Nr. 1 EEG 2023.

Beschluss-Nr. 17/2024/004 - Aufwandsentschädigung Freiwil-
lige Feuerwehr Werder
Die Gemeindevertretung Werder beschließt auf Grundlage der 
Verordnung über die Entschädigung für die ehrenamtlich Tätigen in 
den Freiwilligen Feuerwehren M-V vom 01.01.2024, rückwirkend 
zum 01.01.2024 folgende monatliche Aufwandsentschädigung zu 
zahlen:
Gemeindewehrführer 200,00 €
stellv. Gemeindewehrführer 100,00 €
Jugendfeuerwehrwart/in anteilig 62,50 €
Leiterin Kinderfeuerwehr anteilig 50,00 €
Gerätewart nach Feuerwehrdienstvorschrift 25,00 €
Gruppenführer 1 25,00 €
Gruppenführer 2 25,00 €
Beschluss-Nr. 17/2024/005 - Haushaltssatzung
Die Gemeindevertretung beschließt den vorgelegten Entwurf der 
Haushaltssatzung 2024/2025 mit dem Haushaltsplan und dem 
Vorbericht gemäß Anlagen (Doppelhaushalt).

Haushaltssatzung der Gemeinde Werder für 
die Haushaltsjahre 2024 und 2025
Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) 
wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 05.03.2024 
und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haus-
haltssatzung erlassen:

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird
2024 2025

1. im Ergebnishaushalt auf
einen Gesamtbetrag der 
Erträge von 865.200 EUR 1.122.900 EUR
einen Gesamtbetrag der 
Aufwendungen von 1.066.500 EUR 1.021.100 EUR
ein Jahresergebnis nach 
Veränderung der Rückla-
gen von - 183.800 EUR 119.300 EUR

2. im Finanzhaushalt auf
a) einen Gesamtbetrag 

der laufenden Ein-
zahlungen von 811.000 EUR 1.068.700 EUR
einen Gesamtbetrag 
der laufenden Aus-
zahlungen von 958.800 EUR 913.900 EUR
einen jahresbezo-
genen Saldo der 
laufenden Ein- und 
Auszahlungen von - 147.800 EUR 154.800 EUR

b) einen Gesamtbetrag 
der Einzahlungen 
aus der Investitions-
tätigkeit von 39.000 EUR 39.000 EUR
einen Gesamtbetrag 
der Auszahlungen 
aus der Investitions-
tätigkeit von 65.000 EUR 39.000 EUR
einen Saldo der Ein- 
und Auszahlungen 
aus der Investitions-
tätigkeit von - 26.000 EUR 0 EUR

festgesetzt.

§ 2
Kredite für Investitionen und  

Investitionsförderungsmaßnahmen

2024 2025
Der Gesamtbetrag der vorgesehe-
nen Kreditaufnahmen ohne Um-
schuldungen wird festgesetzt auf 0 EUR 0 EUR.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

2024 2025
Der Gesamtbetrag der Verpflich-
tungsermächtigungen wird festge-
setzt auf 0 EUR 0 EUR.

§ 4
Kassenkredite

2024 2025
Der Höchstbetrag der Kassenkre-
dite wird festgesetzt auf 80.000 EUR 100.000 EUR.

§ 5
Steuersätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

2024 2025
1. Grundsteuer

a) für die land- und forst-
wirtschaftliche Flächen 
(Grundsteuer A) auf 323 v.H. 323 v.H.

b) für die Grundstücke 
(Grundsteuer B) auf 427 v.H. 427 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 380 v.H. 380 v.H.

§ 6
Stellen gemäß Stellenplan

2024 2025
Die Gesamtzahl in Vollzeitäqui-
valente (VzÄ) der im Stellenplan 
ausgewiesenen Stellen beträgt 5,553 VzÄ 5,553 VzÄ

§ 7
Weitere Vorschriften

Gemäß § 14 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-
Doppik) i.V.m. § 174 Kommunalverfassung für das Land Meck-
lenburg-Vorpommern (Kommunalverfassung - KV M-V) sind die 
Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines 
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalts grundsätzlich gegenseitig 
deckungsfähig. Hiervon ausgenommen sind die Aufwendungen 
für Abschreibungen sowie Personalaufwendungen und -auszah-
lungen, die jeweils untereinander im Ergebnis- und Finanzhaus-
halt für gegenseitig erklärt werden.

Nachrichtliche Angaben:
2024 2025

1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. De-
zember des Haushaltsjahres 
beträgt voraussichtlich - 423.600 EUR -304.300 EUR.

2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- 
und Auszahlungen zum 31. 
Dezember des Haushaltsjah-
res beträgt voraussichtlich 4.700 EUR 159.500 EUR.

3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals 
zum 31. Dezember des Haus-
haltsjahres beträgt voraus-
sichtlich 1.041.900 EUR 1.161.200 EUR.
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Hinweis:
Die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 der 
Gemeinde Werder ist gemäß §§ 47 Absatz 2 KV M-V der Rechts-
aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 22.03.2024 angezeigt wor-
den. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen.

Werder, 22.03.2024 Die vorstehende Haushaltssatzung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.
Die Haushaltssatzung wird mit ihren Anlagen auf der Internet-
seite www.amt-eldenburg-luebz.de veröffentlicht.

Werder, 25.03.2023




